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ZIVILSCHUTZ
Schweizerische Zeitschrift für Schutz und Betreuung
der Zivilbevölkerung im Kriegs- und Katastrophenfall

Die Fragen des Schutzraumbaues
Wir möchten hier als Beitrag

zur Abklärung gewisser Fragen die
Frage der Schutzräume aufgreifen.

Wir kennen alle aus der Zeit

des Krieges die behelfsmässigen
Schutzräume, die in den Kellern
errichtet wurden, in alten Häusern,
wo die Kellerfenster abgedichtet, z. T.
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Bau eines modernen Gross-Schutzraumes in Bern (Vgl. Bericht auf Seite 54)

Spezialverschlüsse eingesetzt wurden

aus Eisenkonstruktion, ebenso
die Schutzraum-Türen, die
Gasdichte gewährleisteten, und Notausstiege.

Die Abstützungen waren
meist aus Holz, die das Gewicht der
auf sie fallenden Trümmermassen
auf die übliche Kellerdecke
unterfangen und abtempieren sollten, so
dass ein Durchbruch der Decke als

gesichert angenommen werden konnte.
In Neubauten wurde der Schutzraum

von Anfang an als solcher
geplant und in den Bau einbezogen,
mit einer Decke aus Eisenbeton und
verstärkten Wänden aus Eisenbeton.
Doch genügen die Ausmasse der aus
der Zeit von 1939 bis 1945
stammenden Schutzräume den heutigen
Anforderungen nicht mehr.

Wir nehmen hier als Diskussionsbasis

die Normen, wie sie vom
deutschen Innenministerium 1955 erlassen

worden sind, die von gründlicher
Durcharbeit und Forschung auf
diesem Gebiet zeugen.

I. Die privaten Schutzräume

Was sollen wir heute von den
Schutzräumen verlangen? Als Schutzräume

bezeichnen wir die Anlagen
für Schutz von Personen in Gebäuden

oder bei Gebäuden für die in
diesen wohnenden oder tätigen
Personen.

Schutzräume sollten nach allen
Seiten geschlossen sein, aus einem

Tragwerk nach allen Seiten bestehen,

das biegefest sein muss, also

Zur besonderen Beachtung:

1W Bundesrat Chaudet, Vorsteher
des Eidg. Militärdepartements,
proklamiert die Wichtigkeit des
Zivilschutzes in der Landesverteidigung.
Seine Ausführungen richten sich an
die Schweizer Armee, vom höchsten
Offizier bis zum jüngsten Rekruten.
Lies, beherzige und erfülle den auf
Seite 59 wiedergegebenen Aufruf
ebenfalls
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